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Kurzbericht
Anlage - Nr.: UA/052/2026

Abteilung: Amt für Umwelt- und Klimaschutz Datum: 18.05.2026

  AZ:  

 

Beratungsgremium Termin Vertraulichkeit

Stadtentwicklungsausschuss 16.06.2026 öffentlich

Stadtrat Bayreuth 24.06.2026 öffentlich

 
 
Verordnung über die Festsetzung eines Heilquellenschutzgebietes für die 
Friedrichs- und die Wilhelminentherme
 
 
Die Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH hat die Anerkennung der 
Wilhelminentherme als staatl. Heilquelle bei der Regierung von Oberfranken beantragt. 
Die Wilhelminentherme befindet sich in unmittelbarer Nähe zur bereits als staatl. 
Heilquelle anerkannten und für die Versorgung der Lohengrin Therme dienenden 
Friedrichstherme. 
 
Die Regierung von Oberfranken hat am 22.05.2026 den Anerkennungsbescheid 
erlassen.  
Das Anerkennungsverfahren ist damit abgeschlossen. Die Stadtwerke Bayreuth Energie 
und Wasser GmbH haben beantragt, für die beiden Heilquellen ein neues Schutzgebiet 
auszuweisen. Aufgrund des engen räumlichen Zusammenhangs wird die 
Schutzgebietsverordnung für die Friedrichstherme aufgehoben, das Schutzgebiet für 
beide Thermen zusammengefasst und in einer neuen Schutzgebietsverordnung 
festgesetzt. Die Zuständigkeit für die Ausweisung des Schutzgebietes liegt bei der Stadt 
Bayreuth als untere Wasserrechtsbehörde. 
 
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 29.10.2025 der Verwaltung den Auftrag erteilt, das 
notwendige Verfahren durchzuführen. Die Öffentlichkeit wurde beteiligt, Einwände gegen
die Schutzgebietsausweisung wurden nicht erhoben. 
 
Der in der Anlage beiliegende Entwurf der Verordnung entspricht den Vorgaben des 
Landesamtes für Umwelt, welches am Anerkennungsverfahren als Fachbehörde beteiligt
war und in diesem Zusammenhang einen Entwurf für eine Schutzgebietsverordnung 
ausgearbeitet hat. 
 

Finanzielle Auswirkungen (auch mittelbar)
nein X  ja   
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Auswirkungen auf Klimaschutz oder Anpassung an den Klimawandel
I. Das Vorhaben hat eine Auswirkung auf
den Klimaschutz oder auf die Anpassung 
an den Klimawandel:

II. Wenn, ja negativ: Bestehen 
klimafreundlichere Handlungsoptionen?

 Ja, positiv  Ja
 Ja, negativ  Nein
X Nein, keine Auswirkung  

III. Begründung (obligat) und ggf. klimafreundlichere Handlungsoptionen:
 
Keine Auswirkungen auf den Klimaschutz, da die Fläche des neuen Schutzgebiets 
annährend der des bisherigen Schutzgebiets entspricht. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vorschlag der Verwaltung zum Beschluss:
 
Der Stadtrat beschließt die beiliegende, einen wesentlichen Bestandteil dieses
Beschlusses bildende Verordnung über die Ausweisung eines Heilquellenschutzgebietes
für die Friedrichs- und Wilhelminentherme in Bayreuth.
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